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Rechte und Pflichten sachkundiger Einwohner:innen 

 

 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
die Landeshauptstadt Magdeburg lebt vom Engagement derer, die hier wohnen. Ohne die 
vielen ehrenamtlichen Stadträt:innen wäre die kommunale Selbstverwaltung nicht denkbar. 
Doch brauchen sie auch Unterstützung und Beratung, um das kommunale Mandat 
bestmöglich auszufüllen. Sachkundige Einwohner:inner sind daher ein wichtiger Bestandteil 
der kommunalen Arbeit. Um ihre Arbeit gewissenhaft leisten zu können, sind sachkundige 
Einwohner:innen auf die Kommunalverwaltung angewiesen. 
 
Ich frage Sie: 

1. Welche Rechte und Pflichten haben sachkundige Einwohner:innen? Wie werden Sie 
darüber seitens der Verwaltung bei Übernahme des Mandats informiert? 

2. Wie wird mit Fragen sachkundiger Einwohner:innen in den Ausschüssen 
umgegangen?  

3. Wenn Fragen von sachkundigen Einwohner:innen im Ausschuss nicht beantwortet 
werden können: Auf welche Art und Weise wird das Auskunftsrecht auf Grundlage von 
§ 43 Abs. 3 KVG LSA für diese seitens der Verwaltung gewahrt und welche Wege 
werden gegenwärtig seitens der Verwaltung im Falle einer Nichtbeantwortung 
gegangen? 

4. An wen können sich sachkundige Einwohner:innen richten, wenn sie in Vor- oder 
Nachbereitung der Sitzung Fragen zu Verfahrensweisen o.ä. haben? 

 
Ich bitte um eine ausführliche schriftliche Antwort. 
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